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Einschreiben


* Anrede *

* Vorname * * Nachname *

* Adresse *

* PLZ * * Ort *


* Ort *, * Datum *
Verfügung über die Zuweisung zur obligatorischen Krankenversicherung

Ausgangslage

* Herr / Frau * * Name * wurde mit Schreiben vom * Datum * aufgefordert, der Einwohner​kontrolle der * Einwohner *gemeinde bis zum * Datum * einen Krankenversicherungsnach​weis einzureichen. * Herr / Frau * * Name * wurde darauf hingewiesen, dass Personen ohne nachgewiesenen Versicherungsschutz, durch die Einwohnergemeinde direkt einem Kran​kenversicherer zugewiesen werden.

Trotz mehrmaligen Aufforderungen hat es * Herr / Frau * * Name * unterlassen, eine Versi​cherung abzuschliessen und uns den Versicherungsnachweis zuzustellen.

Erwägungen

Die vom Kanton bezeichnete Behörde weist Personen, die ihrer Versicherungspflicht nicht rechtzeitig nachkommen, einem Versicherer zu (Art. 6 Abs. 2 KVG). Der Kanton Solothurn hat für diese Zuweisung die Einwohnergemeinden zuständig erklärt. Sie weisen versiche​rungspflichtige Personen ohne nachgewiesenem Versicherungsschutz direkt einem Versi​cherer der sozialen Krankenversicherung zu (§ 65 lit. d Sozialgesetz, SG). Die Krankenver​sicherer müssen in ihrem Tätigkeitsgebiet jede versicherungspflichtige Person aufnehmen (Art. 4 Abs. 2 KVG). 

* Herr / Frau * * Name * hat der Einwohnergemeinde den Nachweis einer bestehenden obli​gatorischen Krankenpflegeversicherung nicht erbracht. * Er / Sie * ist deshalb einer aner​kannten Krankenversicherung zuzuweisen.

Verfügung gestützt auf die Art. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 2 KVG sowie § 65 lit. d SG

1. * Herr / Frau * * Name *, geboren am * Geburtsdatum * in * Geburtsort *, heimatbe​rech​tigt in * Heimatort * wird dem vom Bund anerkannten Krankenversicherer * Universa, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,* zur Aufnahme in die obligatorische Krankenpflegeversi​cherung zugewiesen.

2. Die mit der Aufnahme in die Krankenversicherung entstehenden Prämienrechnungen gehen zu Lasten der zugewiesenen Person.

Freundliche Grüsse

Einwohnergemeinde * Gemeinde *
Einwohnerkontrolle

* Vorname Name *
Rechtsmittelbelehrung 

Gegen Entscheide der Einwohnergemeinde über die Zuweisung an einen anerkannten Krankenversi​cherer kann innert 10 Tagen seit der Eröffnung schriftlich beim Departement des Innern, Ambassadorenhof, 4509 Solothurn Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Die Beweismittel sind anzuführen.

Verteiler:

· * Anzumeldende Person * , Einschreiben

· * Krankenversicherung *, Einschreiben ???

· Ablage ???

· ... ???
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